
Wahlbekanntmachung 
 
 

1.  Am 27. September 2009 findet die Wahl zum 17. Deuts chen Bundestag statt.  
   Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.   
 

2.  Die Gemeinde ist in folgende 9 Wahlbezirke eingetei lt:  
 
 

Wahl-   Abgrenzung des Wahlbezirks                B ezeichnung/Lage des Wahlraums 
bezirk                                       (Straße, Haus-Nr., Zimmer-Nr.)         
 
I      Ortsteil Meckenbeuren, östlich der Bahnlinie, Mecken-      Meckenbeuren; Buch, Theodor-Heuss- 
      beuren-Friedrichshafen und südlich des Friedhofs        Platz 5, Sporthalle, Vorraum 
      und der Tettnanger Straße einschließlich Kratzerach 
 
II      Ortsteil Meckenbeuren, östlich der Hauptstraße und       Meckenbeuren, Marienstr. 10, 
      Ravensburger Straße und nördlich der Tettnanger        Kath. Gemeindehaus St. Maria 
      Straße einschließlich Obermeckenbeuren und Habacht 
 
III     Ortsteil Meckenbeuren, westlich der Hauptstraße und      Meckenbeuren, Graf-Zeppelin-Str. 22, 
      Ravensburger Straße und nördlich des Friedhofs ein-      Familientreff 
      Schließlich Brugg, Lohner und Hasenwinkel 
 
IV     Brochenzell, östlich der Andreas-Hofer-Straße und        Meckenbeuren, Brochenzell, Montfort- 
      der Kehlener Straße einschließlich Reuter, Regler,        straße 14, Kindergarten 
      Holzbauer, Hungersberg, Stengele, Laufenen und 
      Weiler 
 
V      Brochenzell, westlich der Andreas-Hofer-Straße         Meckenbeuren, Brochenzell, Andreas-Hofer- 
      und der Kehlener Straße                       straße 34, Kath. Gemeindehaus 
                                           St. Jakobus 
         
VI     Liebenau, Mühlebach, Madenreute, Untertennen-        Meckenbeuren, Liebenau, Gallusweg 52, 
      moos, Knellesberg, Hirschach, Berg, Straß, Furt,         Kindergarten 
      Sandgrub, Hegenberg, Langentrog, Senglingen, 
      Rebholz, Hohenreute, Bucherhof, Ottmarsreute 
      und Schwarzenbach 
 
VII     Buch                                  Meckenbeuren, Buch, Theodor-Heuss- 
                                           Platz 1, Rathaus, Sitzungssaal 
 
VIII     Kehlen, Sammletshofen, Reute, Siglishofen,           Meckenbeuren, Kehlen, Pestalozzistr. 8, 
      Holzreute                                Festhalle, Mehrzweckraum 
 
IX     Lochbrücke, Sibratshaus, Sassen, Hechelfurt,           Meckenbeuren, Lochbrücke, Eichenweg 10, 
      Schürten, Schindelhof, Schübelbeer, Schuppen-         Kindergarten 
      wies, Gunzenhaus, Großbuch, Gerbertshaus  
 
      Briefwahl                                Meckenbeuren, Buch, Theodor-Heuss-Platz 1, 
                                           Rathaus, kleiner Sitzungssaal 
 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten am 03.09.2009 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Der Briefwahlvor-
stand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr in 

Meckenbeuren, Buch, Theodor-Heuss-Platz 1, Rathaus, kleiner Sitzungssaal, zusammen. 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 

eingetragen ist. 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung  und ihren Personalausweis  oder Reisepass  zur Wahl mit-
zubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln . Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimm-
zettel ausgehändigt. 



 
Jeder Wähler hat eine Erststimme  und eine Zweitstimme . 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck  die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahl-

vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei ande-
ren Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck  die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurz-

bezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
 Der Wähler gibt 
 
 seine Erststimme  in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

 
     und seine Zweitstimme  in der Weise, 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk  dieses Wahlkreises oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-
tage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bun-

deswahlgesetzes). 
 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 Meckenbeuren, den 08.09.2009 

Bürgermeisteramt 
Weiß 
Bürgermeister 

 


